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6. Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 notifizierten die belgischen Behörden
der Kommission am 7. Februar 2024 den „Königlichen Erlass zur Umsetzung von Artikel 433c/2 des Strafgesetzbuches“
(im Folgenden „der notifizierte Entwurf“).

Um den Dienststellen der Kommission den Abschluss ihrer Prüfung gemäß den einschlägigen Bestimmungen des EU-
Rechts zu ermöglichen, werden die belgischen Behörden gebeten, das nachstehende Ersuchen um ergänzende
Informationen zu beantworten:

Die belgischen Behörden werden gebeten, klarzustellen, ob die in Artikel 1 Absatz 1 des notifizierten Entwurfs definierten
„Dienstleister“ audiovisuelle Mediendienste oder Videoplattformdienste im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe g und
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe aa der Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste in der durch die Richtlinie
(EU) 2018/1808 überarbeiteten Fassung beinhalten. In diesem Fall werden die belgischen Behörden gebeten,
klarzustellen, ob die im notifizierten Entwurf enthaltenen Verpflichtungen auch für audiovisuelle Mediendienste oder
Videoplattformdienste, die nicht im Hoheitsgebiet Belgiens ansässig sind, gelten.

Die belgischen Behörden werden gebeten, bis zum 8. März 2024 zu antworten.
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